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Arbeitszeitregelungen

● Gleitzeitarbeit
● Gleitzeit mit Einschränkungen:

– Festlegung eines Rahmens für die tägliche Arbeitszeit 
(frühestmöglicher Beginn und spätestmögliches Ende) 

– Zudem legt der Arbeitgeber eine Kernarbeitszeit, manchmal 
auch Kernzeit genannt, fest, in der für alle Arbeitnehmer 
Anwesenheitspflicht herrscht.

● Dem Betriebsrat steht bei Einführung, Änderung und der 
Ausgestaltung der Gleitzeit ein Mitbestimmungsrecht zu. Er kann 
die Überwachung der Gleitzeitkonten fordern, um die Einhaltung 
der vereinbarten Regelungen bezüglich der Gleitzeit zu 
kontrollieren

● Vor- und Nachteile?
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Arbeitszeitregelungen

● Gleitzeitarbeit
● Reine Gleitzeit:

Hier kann der Arbeitnehmer Arbeitsbeginn, Arbeitsende und 
Arbeitsdauer selbst bestimmen. Er muss lediglich darauf achten, 
seine festgelegte Arbeitszeit pro Woche, Monat oder Jahr 
einzuhalten. 

● Vor- und Nachteile
● Vor- und Nachteile im Verhältnis zur einfachen Gleitzeit
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Arbeitszeitregelungen

● Vertrauensarbeitszeit

Keine Arbeitszeiterfassung und -Kontrolle durch AG

Keine Anwesenheitspflicht

Ergebnisorientierung, Zielvereinbarungen

Handlungs- und Entscheidungsspielraum der AN 

ggf.
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Arbeitszeitregelungen

● Arbeitszeitkonten
● Gleitzeitkonten
● Lebensarbeitszeitkonten: Auf diesen Konten wird 

ausschließlich Arbeitszeit für einen späteren Vorruhestand 
gesammelt. Je größer das Zeitguthaben des Mitarbeiters ist, 
desto früher kann er in Rente oder in den Vorruhestand gehen. 

● Langzeitkonten: Auf diese Konten fließen sowohl Arbeitszeit, 
etwa aus Überstunden, als auch Geldbestandteile, zum Beispiel 
aus Boni-Zahlungen. Der Arbeitnehmer kann später entscheiden, 
wie er dieses Guthaben nutzen will. So kann er sich eine 
Auszeit, auch "Sabbatical“ genannt, nehmen, Weiterbildungen 
finanzieren oder eben auch einen vorgezogenen Ruhestand 
planen.
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Arbeitszeitregelungen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

                    Wenn Sie rechtlicheWenn Sie rechtliche
          Unterstützung benötigen,           Unterstützung benötigen, 
          können Sie mich gerne          können Sie mich gerne
          kontaktieren!          kontaktieren!

                  www.rechtsanwalt-ursel.dewww.rechtsanwalt-ursel.de
§§
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